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Regeln für Planerberufe:
Wir lassen nicht locker
Nach Ansicht des Bundesrates ist eine gesetzliche Regelung
der Planerberufe unnötig. Seine Antwort auf einen
entsprechenden parlamentarischen Vorstoss von Ende 2004 war
kurz: «Die Schaffung einer gesetzlichen Regelung des

Titelschutzes, der Berufszulassung und der Berufsausübung
betrachtet der Bundesrat mit Blick auf die eher untergeordnete

Bedeutung der zu schützenden Güter als unverhältnismässig.»

Besonders stossend ist dabei die Aussage über die

«untergeordnete Bedeutung der zu schützenden Güter».

Die Tätigkeit der Architekten und Ingenieure und damit der

Planerberufe als Ganzes wird zur Nebensache degradiert.
Mit einer derart lapidaren wie kurzsichtigen Aussage wischt
der Bundesrat die Tatsache vom Tisch, dass genau diese

Gruppe von Berufsleuten mit ihrer Tätigkeit in Bau, Technik
und Umwelt für die Sicherheit und die Kultur grosse

Eigenverantwortung tragen. Diese Einstellung trägt vor allem dem

Bedürfnis der Bauherren und der Öffentlichkeit nach Sicherung

der Qualität unserer Bauwerke nicht Rechnung. Jedes

Bauen stellt einen Eingriff in die Umwelt dar und ist deshalb

von öffentlichem Interesse. Solange jeder unabhängig von
der Qualität seiner Ausbildung und seiner Berufserfahrung
seine Dienste z.B. als Architekt anbieten darf, besteht ein
erhöhtes Risiko, dass Bauten realisiert werden, welche den

Ansprüchen an Sicherheit, Konstruktion, Funktion und

Gestaltung nicht genügen. Diese Risiken zu vermindern
gehört zu den Pflichten der Landesregierung.
Dass sich der Bundesrat unter Berufung auf die bereits hohe

Regelungsdichte der Schweiz und die allgemeine
Liberalisierungstendenz in Europa dieser Pflicht entzieht, ist für Mieter,

Hauseigentümer und für die gut qualifizierten, soliden
Fachleute eine schlechte Nachricht. Regelungen, Baugesetze
und Prüfingenieure können die Eigenverantwortung der Planer

und deren Verbänden nicht ersetzen. Diese Eigenverantwortung

hat in der Vergangenheit und der Gegenwart zu
einem unschätzbaren Mehrwert für die Gesellschaft als

Ganzer geführt. Diese Eigenverantwortung soll auch künftig
hochgehalten und nicht durch noch mehr Verordnungen
ersetzt werden. Wir werden uns weiter für Qualität beim
Bauen und bei der Ausbildung von Planungs- und Baufachleuten

engagieren und vom Ziel einer verbindlichen Regelung

der Planerberufe nicht abrücken.
Daniel Kündig, Präsident SIA
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